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E N T S C ij L � E S S U N G S A N  T R A G  

der Abgeordneten Moser, Dr. Partik-Pable, Haigermoser 

betreffend die Abschaffung der Zivildienstkornmission und Ver

längerung der zivildienstzeit auf zwölf Monate 

Nach den e i n s chlä9igen Bestimmun gen des Bundes -Verfassungs

gesetzes und d e s  Z i vildi e n s t g e s e t z e s  w i r d  wehrpflichtigen 

Österreichern das Recht eihgeräumt, bei Vorliegen sChwerwiegender 

Gewissensgründe die Befreiung vom Wehrdienst und die ersatzweise 

Ableistung eines Zivildienstes zu beantragen. 

Die Schlüssigkeit der vom Antragsteller dargelegten Gründe wird 

hiebei von Kollegialbehörden ( Zivildienstkommissionen) beurteilt, 

welche mit Bescheid über die Zulassung zum Wehrersatzdienst 

entscheiden. Da die Geisteshaltung eines Wehrdienstverweigerers 

jedoch nicht objektiv von einer Behörde überprüft werden kann, muß 

die Kompetenz der Zivildienstkommission als Entscheidungsträger 

unbedingt abgelehnt werden. 

Aus d i esem Grunde haben nunmehr auch die Regierungsparteien 

angekündigt, die Zivildienstkommission als ungeeignete Einrichtung 

zur Prüfung von Gewissensfragen abzuschaffen. Diese begrüßenswerte 

politische Willensbildung soll jedoch von unzureichenden flan

kierenden Maßnahmen be�leitet werden. So sei trotz der weiter

bestehenden Besserstellung des Zivildieners geplant, bei soge

nannten "schweren pienst$n" von einer Verlängerung überhaupt 

Abstand zu nehmen und ansonsten die Zivildienstzeit um zwei Monate 

zu erhöhen. 

Nach Auffassung der unterfertigten Abgeordneten können diese 

Vorhaben j edocp keinesfalls den zur Glaubhaftmachung der Gewis

sensgründe erforderlichen Ausgleich herbeiführen. Wehrdienst

leistende haben nicht nur die weitaus höheren physischen und 

psychischen Belastungen einer militärischen Ausbildung auf sich zu 

n e h m e n, sondern - im Falle der nationalen Bedrohung - auch 

größtes persönliches Risiko (Einsatz des Lebens) zu tragen. Da die 

Ableistung des Zivildienstes aufgrund der AufgabensteIlung und der 
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unterschiedlicpen Organisationsstruktur (private Unterkunftnahme 

zumeist im Heimatort, höhere Entschädigungen, gelindere Straf

s a nk t ionen u.v.m.) mit vergleichsweise geringen Belastungen 

v erbunden ist, muß die Streichung der Gewissensprüfung ohne 

ausreichende flankierende Maßnahmen letztlich zur unverantwort

baren Aushöhlung der allgemeinen Wehrpflicht führen. Der Zivil

dienst würde hiedurch in verfassungswidriger Weise in einen 

Alternativdienst umgewandelt werden. 

Angesichts der gepotenep Gleichstellung der Präsenz- und Zivil

diener und im !ntereSSie der Erhaltung der Wehrfähigkeit Öster

reichs sollte daher � qach Wegfall der Gewissensprüfung - die 

Dauer des Zivildienstes unbedingt auf zwölf Monate verlängert 

werden. Zudem ist zur Vermeidung einer ungerechtfertigten Kate

g o r i e s i e r ung v e r s c h i e d e n e r  Z iv i l d i e n s t l e istungen der Ver

p f l i c h t u n g s zeitraum von insgesamt zwölf Monaten einheitlich 

einzurichten. 

Die diesem Antrag zugrundeliegende Verlängerung der Zivildienst

dauer würde unbestreitbar die Gewissensprüfung durch die Zivil

dienst kommission entbehrlich machen und dem Wehrersatzdienst die 

gewünschte Akzeptanz in der Öffentlichkeit verschaffen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang 

nachstehenden 

E n t s c h I i e ß u n g s a n  t r a g  

Der Nationalrat woli� beschließen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, dem Nationalrat umgehend einen 

Gesetzesentwurf mit der Zielvorgabe zuzuleiten, die Zivildienst

kommission abzuschaffen und die Dauer des Zivildienstes ausnahms

los auf insgesamt zwölf Monate zu verlängern. 

, 

Des weiteren wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht auf die 

Erste Lesung dem Ausschuß für innere Angelegen zuzuweisen. 
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